	Evangelische Hochschule Ludwigsburg

Protestant University of Applied Sciences

International Office

Paulusweg 6 |  71638 Ludwigsburg |  Germany

Dr. Melinda Madew   m.madew@eh-ludwigsburg.de
                                    07141-9745280

Christina Rais             c.rais@eh-ludwigsburg.de
                                    07141-9745240
	[image: image1.jpg]Evangelische Hochschule
Ludwigsburg








Krankenversicherung im Ausland

1. Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) und Ersatzkassen (Barmer, TKK, DAK etc.)

Die gesetzlichen Krankenkassen bieten einen Versicherungsschutz für die europäischen

Länder an, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Zusätzliche Beiträge müssen

dafür nicht entrichtet werden. Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC),

die bei der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse zu erhalten ist, hat man Anspruch auf die

im Gastland geltenden Leistungen, die ungefähr denjenigen in Deutschland entsprechen.

Die EHIC gilt nur, wenn man an seiner Heimatuniversität immatrikuliert bleibt und kann nur

für Auslandsaufenthalte bis zu einem Studienjahr genutzt werden. Für längere Aufenthalte

bestehen mit den meisten europäischen Ländern Sonderabkommen, die die Übernahme der

Kosten regeln. Informationen hierzu gibt es bei den Krankenkassen.

Für einen Aufenthalt außerhalb Europas gewähren die gesetzlichen Krankenkassen keinen

Versicherungsschutz. In diesem Fall sollte man sich bei einer privaten Krankenversicherung

in Deutschland oder bei einer der Krankenversicherungen, die die ausländische

Gasthochschule anbietet, versichern.

2. Private Krankenversicherungen (PKV)

Zahlreiche private Versicherungen bieten Krankenversicherungen an, die speziell auf einen

Auslandsaufenthalt von Studierenden zugeschnitten sind. Der Versicherungsschutz gilt

weltweit.

Hier werden Arztrechnungen vom Versicherungsnehmer bezahlt und im Nachhinein mit der

Versicherung abgerechnet. Da es allgemeine Summenbegrenzungen und Leistungsausschlüsse

gibt, empfiehlt es sich, vor Abschluss eines Vertrags die Versicherungsbedingungen

und –leistungen genau auszuhandeln und festzulegen.

Der Ein- oder Austritt aus einer PKV ist in der Regel problemlos möglich. Die PKV beginnt

mit dem vereinbarten Datum und endet entweder mit der Kündigung (Frist: meistens zum

Ende eines Monats) oder mit der nicht nur vorübergehenden Rückkehr aus dem Ausland.

Schließt man eine PKV ab, so kann man für die Vertragszeit nur dann aus der gesetzlichen

KV austreten, wenn man sich exmatrikuliert. Hiervon ist jedoch abzuraten (siehe Infoblatt zur

Beurlaubung und Exmatrikulation). Eventuell kann man aber mit seiner dt. Versicherung für

die Dauer des Auslandsaufenthalts den Status der Anwartschaft vereinbaren und in diesem

Fall einen geringeren monatlichen Beitrag zahlen.

Die Beiträge der PKVs sind sehr unterschiedlich und fangen je nach Dauer des Auslandsaufenthaltes und Umfang der Leistungen bei ca. 30 €/Monat an. Der DAAD bietet für Teilnehmer an Austauschprogrammen die Möglichkeit, sich über eine Gruppenversicherung für

das Auslandsstudium zu versichern, auch wenn man kein Stipendium des DAADs erhält.

Infos dazu unter www.daad.de/ausland/service/daad-gruppenversicherungen/05124.de.html.

3. DAAD, Fulbright

Der DAAD schließt für seine Jahres-, Semester- und Kurzstipendiaten und für seine Praktikanten entweder selbst eine Krankenversicherung ab (z.B. in den USA) oder erstattet die Kosten für die übliche Mindestversicherung (z.B. in Kanada). Zur Abdeckung zusätzlicher Risiken werden die Stipendiaten in die Gruppenversicherung des DAAD aufgenommen ("Subsidiärversicherung"). BAföG-Studierende, die nur ein DAADAufstockungsstipendium erhalten, müssen ihre Krankenversicherung dagegen aus den entsprechenden BAföG-Leistungen selbst finanzieren. Teilnehmer an Programmen des DAAD können ihre Auslands-KV entweder selbst abschließen, oder sich als Selbstzahler über den DAAD versichern lassen.

Der DAAD übernimmt keine Kosten für eine während des Auslandsaufenthalts weiterlaufende

deutsche Versicherung oder für die Aufrechterhaltung einer Anwartschaft. Die Versicherungsstelle des DAAD (Referat 111) erteilt per Telefon (0228/ 882-400, 882-505 oder 882- 630) Auskunft zu allen krankenversicherungsbedingten Fragen bzw. unter:

www.daad.de/ausland/service/daad-gruppenversicherungen/05124.de.html.

Die Fulbright-Kommission sichert die Grundversorgung ihrer Stipendiaten durch das sogenannte

„Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE)“. Die Grundversorgung umfasst

ambulante ärztliche Hilfe, Medikamente, Krankenhausaufenthalt. Allerdings wird eine

Selbstbeteiligung in Höhe von 25$ wird pro Rechnung fällig.

4. Krankenversicherung durch die Gasthochschule

An amerikanischen, kanadischen, australischen und neuseeländischen Hochschulen können

ausländische Studierende dortige Krankenversicherungen ("Health Plan", "Student Health

Insurance") abschließen; in einigen Austauschprogrammen ist diese Versicherung obligatorisch.

Die Versicherungen kosten üblicherweise ca. $400-500. Dafür können die auf dem Campus angebotenen Einrichtungen ("Health Center") in Anspruch genommen werden. Der

Leistungsumfang dieser Versicherungen entspricht in der Regel nicht dem deutschen Standard;

Medikamente und Zahnbehandlung sind meist ebenso wenig enthalten wie Hilfsmittel,

Rezeptgebühren oder Krankenhausaufenthalte. Allerdings besteht die Möglichkeit, ergänzend

zur Grundversicherung ("Basic Health Plan" o.ä.) Zusatzversicherungen (sog.

"Supplementaries") zu erwerben. An manchen Universitäten ist auch der Abschluss einer

solchen Versicherung obligatorisch (z.B. in Ontario: UHIP); zum Teil wird jedoch der Beitritt

erlassen, wenn eine zumindest gleichwertige andere Versicherung nachgewiesen werden

kann.

5. Zusätzliche Versicherungen für Praktikanten

Praktikantinnen und Praktikanten sollten unbedingt beim Arbeitgeber im Ausland in Erfahrung

bringen, ob Versicherungsschutz gegen Berufsunfälle besteht. Sollte dieser nicht gewährleistet

sein, wird dringend zum Abschluss einer privaten Unfallversicherung geraten.

Das gleiche gilt übrigens auch für die Haftpflichtversicherung.
6. Zusätzliche Versicherungen für ein Auslandsstudium

Auch in diesem Fall empfiehlt es sich zu prüfen, ob die private Unfallversicherung auch für

Unfälle im Ausland (außerhalb der Universität) gültig ist. Ebenso sollte man die Gültigkeit

seiner Haftpflichtversicherung abklären.

Abschluss einer kombinierten Kranken-, Unfall- und Privathaftpflicht-Versicherung für vom DAAD oder seinen Partnerorganisationen betreute oder vermittelte deutschen Praktikanten im Ausland und ausländische Praktikanten in Deutschland.
Die Prämie beträgt pro Monat 23,50 Euro
VERSICHERUNGSSTELLE BEIM DEUTSCHEN AKADEMISCHEN AUSTAUSCHDIENST

53175 BONN, KENNEDYALLEE 50

Tel.: 0228/882-294 o. 400,-505,-630

FAX: 0228/882-620

Email: versicherungsstelle@daad.de
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